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Die Sondierung haben einen Durchmesser von wenigen Zentime-
tern.
Für die Arbeiten auf dem jeweiligen Flurstück wird das Flurstück 
maximal 2 bis 3 Tage in Anspruch genommen. Die Aufschluss-/
Bohrgeräte haben die Größe eines Kleintransporters.
Die Zufahrt zu den Aufschlusspunkten erfolgt in Abstimmung mit 
der Oberförsterei und den Naturschutzbehörden soweit wie mög-
lich über Feld-/Waldwege und Arbeitsschneisen.
Es werden keine Bäume gefällt oder beschädigt.
Da die genannten Arbeiten im öffentlichen Interesse liegen und für 
die spätere Durchführung der geplanten Baumaßnahme unabding-
bar sind, sind Grundstückseigentümer und sonstige Nutzungsbe-
rechtigte aufgrund § 16a Abs. 1 Bundesfernstraßengesetz (FStrG) 
verpflichtet, die Durchführung dieser Arbeiten zu dulden. Die Ar-
beiten können auch durch Beauftragte der Straßenbauverwaltung 
durchgeführt werden. Etwaige unmittelbaren Vermögensnachtei-
le, die durch diese Vorarbeiten entstehen sollten, werden ange-
messen in Geld entschädigt.
Sollte eine Einigung über eine Entschädigung in Geld nicht erreicht 
werden können, setzt die nach Landesrecht zuständige Behörde 
auf Antrag des Grundstückseigentümers/Nutzungsberechtigten 
oder auf Antrag der Straßenbaubehörde die Entschädigung fest.
Durch diese Vorarbeiten wird nicht über Zulassung und Ausführung 
der geplanten Straße entschieden.
Sollten Sie mit den Vorarbeiten nicht einverstanden sein, so ver-
ständigen Sie mich bitte umgehend. Ich weise darauf hin, dass die 
gesetzliche Duldungspflicht zwangsweise durchgesetzt werden 
kann.
Ich hoffe auf Ihr Verständnis für die notwendigen Vorarbeiten.
Rechtsbehelfsbelehrung:
Gegen die vorstehende Duldungsanordnung kann innerhalb eines 
Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift Wider-
spruch beim Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg, Dezernat 
Planung Süd, Am Baruther Tor 12, 15806 Zossen erhoben werden.
Mit freundlichen Grüßen

Im Auftrag
Jenny Hahn

Amtliche Bekanntmachungen

Beschlüsse des Hauptausschusses  
vom 17.05.2021

Hinweis: Es werden nur die Beschlusstexte veröffentlicht. Die 
kompletten Sitzungsunterlagen mit Beschlussvorlagen, Anlagen 
und Niederschriftsauszug finden Sie in unserem Ratsinformations- 
system unter dem jeweiligen Sitzungsdatum unter 
https://luebben.ris-portal.de/
Die Stadtverordneten beschlossen im öffentlichen Teil der Sitzung:
Beschluss-Nr.: 2021/037
Der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Lübben (Spreewald)/Lubin (Błota) beschließt, den Auftrag für die 
Lieferung eines Fahrzeugs mit der Bezeichnung Multicar M31 C 
Absetzkipper in Höhe von 106.508,57 Euro an die Firma Spezial-
fahrzeuge Lausitz GmbH, Berliner Straße 70, 03099 Kolkwitz, zu 
vergeben.
Der Beschluss wird einstimmig gefasst.
Beschluss-Nr.: 2021/035
Der Hauptausschuss der Stadtverordnetenversammlung der Stadt 
Lübben (Spreewald)/Lubin (Błota) beschließt, den Auftrag zur 
Schulbuchlieferung in Höhe von 33.500,00 EURO an die Braumann 
+ Schmidt GmbH, Fachbuchhandlung für Schule und Beruf, Win-
denweg 66, 12357 Berlin, zu vergeben.
Der Beschluss wird einstimmig bei einer Enthaltung gefasst.

Bekanntmachungen anderer Ämter 
und Behörden

Öffentliche Bekanntmachung des  
Landesbetriebs Straßenwesen Brandenburg

Landesbetrieb Straßenwesen Brandenburg
Dienststätte Wünsdorf SG 432
Am Baruther Tor 12
15806 Zossen
E-Mail: LS-Planung-Sued@LS.Brandenburg.de

Duldung von Vorarbeiten zur Vorbereitung  
der Planung für das Vorhaben „B 87,  

Ortsumgehung Lübben“ auf Grundstücken im 
Bereich der Gemarkung Treppendorf

Die Straßenbauverwaltung plant in der Gemarkung Treppendorf 
zur Verbesserung der Verkehrsverhältnisse und zur Erhöhung der 
Verkehrssicherheit das o.a. Bauvorhaben. Um die Planung ord-
nungsgemäß vorbereiten zu können, ist es notwendig

in der Zeit vom 26.07.2021 bis zum 03.12.2021
Vorarbeiten auf Grundstücken (Gemarkung Treppendorf) durchzu-
führen.
Folgende Flurstücke sind betroffen:
Stadt Lübben OT Treppendorf
Gemarkung Flur Flurstück
Treppendorf
Treppendorf

1
2

161
100, 101, 103, 134, 135, 136, 152

Folgende Arbeiten sollen durchgeführt werden:
Zur Weiterführung der Planungen sind Bohrarbeiten im Rahmen 
von Baugrunduntersuchungen erforderlich. Auf den Flurstücken 
werden Kernbohrungen und Sondierungen niedergebracht.
Für die Kernbohrungen werden maschinell Löcher mit etwa 10 cm 
Durchmesser gebohrt und die Bodenschichtung aufgenommen. 
Die Bohrung wird anschließend wieder mit Erdreich verfüllt. 
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Öffentliche Bekanntmachung des Landesamt für Ländliche Entwicklung, Landwirtschaft und  
Flurneuordnung des Landes Brandenburg

Bekanntmachung  
des Gewässerunterhaltungsverbandes  

“Obere Dahme/Berste”
Verbandssitz: 15926 Luckau OT Görlsdorf
Garrenchen Nr. 16
Telefon: 03544 4290, Fax: 03544 6364
E-Mail: info@guv-garrenchen.de
Internet: www.guv-garrenchen.de

Der Gewässerunterhaltungsverband „Obere Dahme/Berste“ sowie 
dessen beauftragte Unternehmen führen in der Zeit von Juli 2021 
bis Februar 2022 die planmäßigen Unterhaltungsarbeiten an den 
Gewässern II. Ordnung innerhalb des Verbandsterritoriums durch.

Gemäß § 41 des Wasserhaushaltsgesetzes (WHG) in der Fassung 
der Bekanntmachung vom 31. Juli 2009 (BGBl. Teil I S. 2585) zu-
letzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 19. Juni 2019 
(BGBl. I S. 1408) in Verbindung mit § 84 des Brandenburgischen 
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Wassergesetzes (BbgWG) in der Fassung der Bekanntmachung vom  
02. März 2012 (GVBl. I/12, [Nr. 20]) zuletzt geändert durch Artikel 1 
des Gesetzes vom 4. Dezember 2017 (GVBl. I/17, [Nr. 28]) kündigen 
wir hiermit die Durchführung der Unterhaltungsarbeiten und die 
damit verbundene vorübergehende Benutzung der Anliegergrund-
stücke an.

Gemäß § 41 WHG und § 84 BbgWG haben die Gewässereigentümer, 
Anlieger und Hinterlieger sowie Nutzungsberechtigte der Gewässer 
zu dulden, dass der Unterhaltungspflichtige oder deren Beauftrag-
te die Grundstücke betreten, befahren, vorübergehend benutzen, 
Kraut und Aushub ablegen, auf den Grundstücken einebnen und aus 
ihnen bei Bedarf Bestandteile für die Unterhaltung entnehmen.

Es besteht die gesetzliche Verpflichtung für Eigentümer und Nut-
zungsberechtigte, die Uferbereiche so zu bewirtschaften, dass die 
Gewässerunterhaltung nach § 38 Abs. 1 WHG nicht beeinträchtigt 
wird. Die dafür erforderliche Breite beträgt bei Gewässern II. Ord-
nung fünf Meter, die ab Böschungsoberkante landeinwärts gemes-
sen wird. Der Verband appelliert daher an alle Eigentümer und 
Nutzungsberechtige jedwede Handlungen zu unterlassen, die die 
Gewässerunterhaltung erschweren oder sogar ausschließen.

Erhöhen sich die Kosten der Unterhaltung, insbesondere weil ein 
Grundstück in seinem Bestand besonders gesichert werden muss 
oder weil Anlagen oder Einleitungen im oder am Gewässer die Un-
terhaltung erschweren, so hat der Eigentümer des Grundstücks, 
der Anlage oder der Verursacher die Mehrkosten nach (§ 85 Bbg 
WG) zu ersetzen.

An dieser Stelle wird auch darauf verwiesen, dass die Errichtung 
sämtlicher Anlagen (wie z. B. Zäune, feste Koppeln, Gehölzpflan-
zungen u. ä.) in und an Gewässern II. Ordnung nach § 87 BbgWG 
durch die zuständige Untere Wasserbehörde des betreffenden 
Landkreises zu genehmigen sind.
Unabhängig davon müssen Anlagen, die im Rahmen der Gewässer-
unterhaltung beschädigt werden könnten (z. B. Grenzsteine, Ein- 
und Ausläufe von Rohrleitungen, Drainagen u. ä.) mit einem min-
destens 1,50 Meter hohen Pfahl dauerhaft gekennzeichnet sein.

Zur reibungslosen Durchführung der Gewässerunterhaltung bitten 
wir um die Absicherung der bereits erwähnten „Baufreiheit“ an 
den Gewässern und die Gewährleistung der ungehinderten Zufahrt 
für die zeitweise Grundstücksbenutzung durch beauftragte Perso-
nen des Verbandes oder beauftragte Unternehmen.
Erforderliche Abstimmungen, die im Zusammenhang mit der Ge-
wässerunterhaltung stehen, werden zwischen den Anliegern, Nut-
zungsberechtigten, dem Gewässerunterhaltungsverband oder des-
sen beauftragten Unternehmen rechtzeitig vorgenommen.

Zur Beantwortung von Fragen, die mit der hier angezeigten Gewäs-
serunterhaltung in Verbindung stehen, wenden Sie sich bitte an die
oben genannte Kontaktadresse.

Garrenchen, im Juni 2021

gez. Kahlbaum gez. Korreng
(Verbandsvorsteher) (Verbandsgeschäftsführer)
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Das Amtsblatt für die Stadt Lübben (Spree-
wald) / Lubin (Błota) erscheint grundsätzlich ein-
mal im Monat.
Es ist im Verwaltungsgebäude der Stadt Lübben, Ver-
mittlung, erhältlich. Es kann auch gegen Erstattung 
der Porto- und Versandkosten einzeln oder im Abon-
nement von der Stadt Lübben (Spreewald) bezogen 
werden.

-  Herausgeber: Stadt Lübben (Spreewald) / Lubin 
(Błota), 15907 Lübben, Poststraße 5

-  Verantwortlich für den amtlichen Teil: Der Bür-
germeister der Stadt Lübben (Spreewald) / Lubin 
(Błota), Herr Lars Kolan, Poststraße 5, 15907 
Lübben, Telefon (03546) 790 und 

  Frau Josefine Renker, Abteilung Öffentlichkeits-
arbeit, Poststraße 5, 15907 Lübben (Spree-
wald) / Lubin (Błota), Telefon (03546) 790

-  Verlag und Druck: LINUS WITTICH Medien KG, 
04916 Herzberg, An den Steinenden 10, Telefon: 
(03535) 489-0

  Für Textveröffentlichungen gelten unsere Allgemei-
nen Geschäftsbedingungen.

Das Amtsblatt kann außerhalb des Verbreitungsgebie-
tes einzeln für 4,50 € oder zum Abopreis von 54,00 € 
(inklusive MwSt. und Versand) oder per PDF zu einem 
Preis von 3,50 € pro Ausgabe oder zum Abopreis von 
42,00 € über den LINUS WITTICH MEDIEN KG, An den 
Steinenden 10, 04916 Herzberg, bezogen werden. 
Für Anzeigenveröffentlichungen und Fremdbeilagen 
gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen 
und unsere zz. gültige Anzeigenpreisliste. Für nicht 
gelieferte Zeitungen infolge höherer Gewalt oder an-
derer Ereignisse kann nur der Ersatz des Betrages für 
ein Einzelexemplar gefordert werden. Weitergehende 
Ansprüche, insbesondere auf Schadenersatz, sind 
ausdrücklich ausgeschlossen.IM
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